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1 Überblick 

Für die erfolgreiche Weiterentwicklung der G-DRG- sowie LG-Klassifikationssysteme 

und zur Förderung der Akzeptanz besteht die Notwendigkeit, externen Sachverstand 

einzubinden. Daher führt das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH 

(InEK) den strukturierten Dialog zur Einbindung des medizinischen, wissenschaftlichen 

und weiteren Sachverstandes im Rahmen eines regelhaften Verfahrens durch. 

Es ist dabei das primäre Ziel, Lösungen innerhalb des jeweiligen Systems zu fin-

den. 

Das Vorschlagsverfahren wird mit der Veröffentlichung der Verfahrensweise im Internet 

eröffnet. Änderungsvorschläge, die in die Weiterentwicklung des aG-DRG-

Klassifikationssystems für das Jahr 2027 einfließen sollen, kann das InEK bis zum 31. 

März 2026 entgegennehmen. Nur bei Vorschlägen, die bis zum 28. Februar 2026 ein-

gebracht werden, können im Falle von Unklarheiten Rückfragen vom InEK zur Präzisie-

rung bei komplexen Problemstellungen vorgenommen werden. Änderungsvorschläge, 

welche erst bis zum 31. März 2026 zugesandt werden, lassen aus den Erfahrungen der 

vorhergehenden G-DRG-Vorschlagsverfahren eine Rückfrage durch das InEK nicht 

mehr zu. Die Einbringung von Änderungsvorschlägen ist befristet, da der Zeitrahmen für 

die Weiterentwicklung des aG-DRG-Klassifikationssystems für das Jahr 2026 wie im 

Vorjahr begrenzt ist. Vorschläge zur Weiterentwicklung des LG-Systems können bis auf 

Weiteres zeitlich unbefristet eingereicht werden, wobei eine Bearbeitung in Abhängigkeit 

vom aktuellen Stand der Weiterentwicklung nicht garantiert werden kann. 

 

Das Vorschlagsverfahren enthält formale Regeln für die Einreichung von Änderungsvor-

schlägen beim InEK. Ein Mindestmaß an Formalisierung wird als notwendig erachtet, um 

qualifizierte Änderungsvorschläge hervorzubringen und eine strukturierte Bearbeitung zu 

ermöglichen. Auf Basis der Analyse der vorliegenden Änderungsanträge können einzel-

ne Antragsteller zur Präzisierung ihrer konkreten Anträge bei komplexen Problemstellun-

gen angehört werden. 

Das Vorschlagsverfahren hat Gültigkeit für die Weiterentwicklung der aG-DRG-

Klassifikationssysteme für das Jahr 2027 sowie den LG-Grouper gemäß KHTG.  
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2 Vorschlagsberechtigte 

Die Änderungsvorschläge für das Vorschlagsverfahren sollten primär durch Organisatio-

nen und Institutionen formuliert und eingebracht werden, um eine effiziente Problemer-

fassung zu gewährleisten. Einzelpersonen, die Änderungsvorschläge einbringen möch-

ten, werden gebeten, sich unmittelbar an die entsprechende Interessenvertretung zu 

wenden. 

Vorschlagende Organisationen können insbesondere sein: 

▪ Die Träger der Selbstverwaltung im Bereich der stationären Versorgung 

▪ Die medizinischen Fachgesellschaften 

▪ Die Bundesärztekammer 

▪ Der Deutsche Pflegerat 

▪ Der Bundesverband der Medizinproduktehersteller 

▪ Die Spitzenorganisation der pharmazeutischen Industrie 

▪ Weitere Organisationen und Institutionen 

Die vorschlagenden Organisationen reichen ihre Änderungsvorschläge gemäß der in 

Abschnitt 4 beschriebenen Verfahrensweise ein.  

Das Einbringen von Änderungsvorschlägen über die Organisationen dient zugleich der 

Qualifizierung und Bündelung von Änderungsvorschlägen und trägt auf diese Weise zu 

einer Beschleunigung der Bearbeitung und Erleichterung der Identifikation relevanter 

Änderungsvorschläge bei. Die Rückmeldungen erfolgen stets an die einbringende Orga-

nisation. Diese Verfahrensweise unterstützt eine möglichst effiziente Vorschlagssteue-

rung. 

 
 
3 Bearbeitung der eingehenden Änderungsvorschläge 

Das InEK beginnt unverzüglich mit der Bearbeitung der gemäß dem Verfahren einge-

gangenen Änderungsvorschläge. Die Vorschlagsbearbeitung beinhaltet folgende Schrit-

te: 

1. Jedem formal korrekten Vorschlag wird eine Verfahrensnummer zugewiesen.  

2. Mit der Vergabe der Vorschlagsnummer ist der Vorschlag angenommen. Der Vor-

schlag ist ab diesem Zeitpunkt im geschützten Bereich des InEK Datenportals mit 

seiner Nummer abgelegt und kann dann nicht mehr verändert werden.  

3. Im Falle von inhaltlichen Rückfragen wird die vorschlagende Organisation ggf. kon-

taktiert. 

4. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist werden die formal korrekt eingereichten Vorschläge 

bearbeitet.  
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5. Die Entscheidungen zu einzelnen Vorschlägen werden dokumentiert. Den vorschla-

genden Organisationen wird mitgeteilt, in welchem Umfang und aus welchen Grün-

den ihre Vorschläge Berücksichtigung fanden. Die Beantwortung erfolgt an die  

E-Mail-Adresse des Absenders. 

Seit Beginn des Vorschlagsverfahrens ist stets eine vollständige Bearbeitung der einge-

gangenen Vorschläge möglich gewesen. Sofern dies für die aktuelle Systemanpassung 

abweichend sein sollte, werden von Seiten des InEK anhand einer noch zu erstellenden 

Priorisierungsliste die eingegangenen Vorschläge bearbeitet. 

 

4 Verfahrensweise für die Einbringung von Änderungsvorschlägen 

Änderungsvorschläge zur aG-DRG-Klassifikation Version 2027 sind gemäß dem hier 

beschriebenen Vorschlagsverfahren bei dem Institut für das Entgeltsystem im Kranken-

haus GmbH (InEK) einzureichen. 

Zur Einreichung der Änderungsvorschläge ist ausschließlich das InEK Datenportal zu 

nutzen, welches seit dem Jahr 2012 auch den Krankenhäusern zur Lieferung Ihrer Daten 

nach § 21 dient. Das InEK Datenportal ist im Internet zu finden unter:  

https://daten.inek.org/ 

Zur Nutzung des InEK Datenportal müssen sich die Einreicher einmalig registrieren. Die 

bei der Registrierung erhobenen Stammdaten dienen einerseits zur Authentifizierung im 

Verlauf des weiteren Prozesses, aber auch zur Zuordnung der eingehenden Vorschläge.  

Dies bedeutet, dass nach erfolgreichem Login im InEK Datenportal z. B. die Stammdaten 

bei Erstellung eines neuen Vorschlags nicht erneut eingegeben werden müssen. Des 

Weiteren erhalten Vorschlagende damit die Möglichkeit, die Vorschläge zu speichern 

und zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten. Der Status eines Vorschlags im 

Annahmeverfahren kann jederzeit im InEK Datenportal eingesehen werden. Die ab-

schließenden Ergebnisse aus den Untersuchungen eines Vorschlags im Rahmen der 

Kalkulation erhalten Vorschlagende als Dokument im InEK Datenportal. 

Eine genaue Beschreibung des InEK Datenportals findet sich im Internet unter: 

http://g-drg.de/InEK_Datenportal 

 

4.1 Registrierung 

Aus qualitativen Aspekten ist die Registrierung mit einer gültigen E-Mail-Adresse erfor-

derlich, um die angebotenen Dienste nutzen zu können. Ist dies geschehen, kann jeder-

zeit eine Anmeldung am InEK Datenportal erfolgen. 

http://g-drg.de/InEK_Datenportal
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Bestimmte Dienste müssen darüber hinaus explizit vom InEK freigeschaltet werden. Dies 

betrifft z. B. das sogenannte „DropBox-Verfahren“, welches unter anderem im Rahmen 

der Datenübermittlung nach § 21 genutzt wird. Für die Teilnahme am G-DRG-

Vorschlagsverfahren ist dies derzeit nicht notwendig. 

Sollte das Passwort verloren gegangen sein, kann jederzeit ein neues Passwort festge-

legt werden. Daraufhin wird eine Aktivierungsmail an die in der Registrierung angegebe-

nen E-Mail-Adresse versendet. Nach erfolgreicher Aktivierung aus dieser Mail heraus 

kann die Anmeldung im InEK Datenportal mit dem neu festgelegten Passwort erfolgen. 

 

4.2 Bearbeitungshinweis 

Die Vorgehensweise bei der Einreichung eines Vorschlags für das aG-DRG-

Klassifikationssystem ist die Folgende: 

1. Stammdaten ausfüllen bzw. ergänzen 

2. Daten des gewünschten Vorschlagstyps ausfüllen 

Mindestens ein Vorschlagstyp ist bei jedem Vorschlag auszufüllen.  

Bei der Erstellung eines Vorschlags sind folgende übergreifende Aspekte zu berücksich-

tigen:  

• Bei der Angabe von Kodes können sowohl Kodes der ICD-10-GM und OPS Ver-

sionen 2025 als auch der Versionen 2026 angegeben werden. 

• Die jeweils betroffenen ICD-/OPS-Kodes sollten angegeben werden. Dies kann 

wahlweise in Form von Text oder mit Hilfe der Suchfunktion erfolgen. 

 

4.2.1 Stammdaten 

Die Felder der Stammdaten sind vollständig auszufüllen. Diese sind weitgehend aus den 

Daten der Registrierung vorbelegt, können aber bei Bedarf noch ergänzt oder abgeän-

dert werden. 

Es sollte dargelegt werden, im Namen welcher Organisation der Änderungsvorschlag 

eingebracht wird und wer als Ansprechpartner benannt ist. 

Nach der Prüfung der Stammdaten können aus der Liste der möglichen Vorschlagstypen 

der dem Vorschlag am ehesten entsprechende Typ ausgewählt werden: 

• Systementwicklung DRG 

• Systementwicklung LG 
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• Systementwicklung DRG und LG 

• Zusatzentgelte 

• Kodierrichtlinien DRG System 

• CCL-Matrix  

• Kalkulation 

• Sonstiger Vorschlag 

 

4.2.2 Systementwicklung DRG  

Im Bereich „Systementwicklung DRG“ können Vorschläge, die die Weiterentwicklung des 

DRG-Systems betreffen, eingereicht werden.  

Dies können beispielsweise Vorschläge zu Kodeverschiebungen von einer Basis-DRG 

zu einer anderen oder die Änderung bestimmter Entscheidungslogiken sein. 

4.2.3 Systementwicklung LG 

Im Bereich „Systementwicklung LG“ können Vorschläge, die die Weiterentwicklung des 

LG-Systems betreffen, eingereicht werden.  

Dies können beispielsweise Vorschläge zu Kodeaufnahme in oder -streichung aus ein-

zelnen Leistungsgruppen sein. 

4.2.4 Systementwicklung DRG und LG 

Im Bereich „Systementwicklung DRG und LG“ können Vorschläge, die die Weiterent-

wicklung beider Systeme betreffen, eingereicht werden.  

 

4.2.5 Zusatzentgelte   

Im Bereich „Zusatzentgelte“ können Vorschläge, die die Weiterentwicklung der Zusatz-

entgelte betreffen, eingereicht werden.  

Dies können beispielsweise Vorschläge zu Kodeänderungen, zur Erreichung eines Zu-

satzentgelts oder Aufnahme neuer Zusatzentgelte in den Katalog sein. 
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4.2.6 Kodierrichtlinien DRG System 

Hier können Vorschläge, die Änderungen oder Erweiterungen der Kodierrichtlinien be-

treffen, eingereicht werden. 

4.2.7 CCL-Matrix   

Im Bereich „CCL-Matrix“ können Vorschläge, die die Weiterentwicklung der CCL-Matrix 

betreffen, eingereicht werden.  

Dies können beispielsweise Vorschläge zur Neubewertung der CCL-Werte von Diagno-

sen auf Ebene einzelner DRGs sein, vollständiges Streichen / vollständige Neuaufnahme 

von Diagnosen als CC in allen DRGs, Formeländerungen oder Anpassungen der Exklu-

sionen einzelner Diagnosen. 

4.2.8 Kalkulation  

Im Bereich „Kalkulation“ können Vorschläge eingereicht werden, die die Kalkulation be-

treffen. Diese können z. B. zur Weiterentwicklung des Kalkulationshandbuchs sein. 

4.2.9 Sonstiger Vorschlag   

In diesem Bereich können Vorschläge, die in keinen der anderen Bereiche passen oder 

übergreifender Natur sind, eingereicht werden. 

Dies können themenübergreifende Vorschläge sein, die in keinen der anderen spezifi-

schen Bereiche hineinpassen oder Vorschläge, von denen nicht bekannt ist, wie diese 

einzuordnen oder zu lösen sind. 

4.2.10 Dokumente 

Im Bereich Dokumente können weitere Informationen, die zur Erläuterung eines Vor-

schlags sinnvoll sind, eingereicht werden. 

Dies können erläuternde Informationen (Studien etc.), Grafiken oder andere Dokumente 

sein, die den Hintergrund eines Vorschlags betreffen. Als Formate sind folgende zuge-

lassen: 

• PDF (Portable Document Format) 

• Bilddateien (z. B. eingescannte Dokumente, Grafiken) 

• Word 

• Excel 

Des Weiteren kann hier angegeben werden, ob noch weitere Dokumente auf dem Post-

weg zu diesem Vorschlag an das InEK gesandt werden. Bei per Post gesendeten Do-
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kumenten muss immer der Vorschlagsname und die vorschlagende Institution/Person 

angegeben sein, damit eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann. 

Es sollen keine patientenbezogenen Daten (z. B. Medikationsdaten oder klinische 

Patientendaten) im Rahmen des Vorschlagsverfahrens geschickt werden. Sollte 

ein Vorschlag eingereicht werden, der z. B. die Analyse zusätzlicher ergänzender 

Daten erfordert, so wird das InEK direkt auf die betroffenen Institutionen zugehen 

und um die Lieferung entsprechender Daten bitten. 

 

4.3 Veröffentlichung der eingegangenen Vorschläge 

Nach Abschluss der Einreichungsperiode für Vorschläge zur Weiterentwicklung des G-

DRG-Systems (siehe auch 4.4 Fristen) werden die eingegangenen und formal geprüften 

Vorschläge gemäß Beschluss der Selbstverwaltungspartner nach § 17b KHG mit na-

mentlicher Nennung der Antragssteller in einer gekürzten Darstellung des Inhalts wird in 

Form einer „Zusammenstellung aus dem G-DRG-Vorschlagsverfahren“ veröffentlicht.  

Die Vorschläge sind inhaltlich in Form einer Quintessenz zusammengefasst dargestellt. 

Diese stichwortartige Beschreibung versucht, den Inhalt mit wenigen Worten wieder zu 

geben.  

Anmerkend ist hier zu erwähnen, dass eine umfassende Darstellung der teilweise hoch-

komplexen Zusammenhänge nicht immer möglich ist. Die internen Bearbeitungsvermer-

ke überschreiten diese resümeeartige Auflistung um ein Vielfaches. Eine Kontaktauf-

nahme durch die Vorschlagenden mit dem Ziel, auf die gegebenenfalls vorhandene Dar-

stellung hinzuweisen, ist daher typischerweise nicht erforderlich. Die verkürzte Darstel-

lung hat keinen Einfluss auf die Umsetzbarkeit der einzelnen Vorschläge. 

Mit Veröffentlichung der Vorschläge wird die Transparenz des Verfahrens erhöht. 

Für die eingereichten Vorschläge zur Weiterentwicklung des LG-Systems erfolgt ggf. 

eine Veröffentlichung in geeigneter Form. 

 

4.4 Fristen  

Das G-DRG-Vorschlagsverfahren wird am 28. November 2025 mit der Veröffentlichung 

der Verfahrensweise im Internet eröffnet. Änderungsvorschläge, die bis zum 31. März 

2026 eingehen, werden im Rahmen des oben beschriebenen Verfahrens für das Jahr 

2025 bearbeitet. 

Nur bei Vorschlägen, die bis zum 28. Februar 2026 eingebracht werden, können im Fal-

le von Unklarheiten Rückfragen vom InEK zur Präzisierung bei komplexen Problemstel-

lungen vorgenommen werden. Änderungsvorschläge, welche erst bis zum 31. März 
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2026 zugesandt werden, lassen aus den Erfahrungen der vorhergehenden G-DRG-

Vorschlagsverfahren eine Rückfrage durch das InEK nicht mehr zu. 

Änderungsvorschläge, die nach dem 31. März 2026 beim InEK eingehen, können nicht 

für das aG-DRG-Klassifikationssystem des Jahres 2027 berücksichtigt werden. Diese 

Vorschläge können erst ab der zweiten Jahreshälfte 2026 bearbeitet werden und auf 

diese Weise in die Weiterentwicklung des aG-DRG-Klassifikationssystems für das Jahr 

2028 einfließen. 

Vorschläge zur Weiterentwicklung des LG-Systems können bis auf Weiteres zeitlich un-

befristet eingereicht werden, wobei eine Bearbeitung in Abhängigkeit vom aktuellem 

Stand der Weiterentwicklung nicht garantiert werden kann. 

 

5 InEK-Kontaktadresse 

Beim Vorschlagsverfahren für das aG-DRG-System sowie das LG-System können die 

Vorschläge ausschließlich über das InEK Datenportal an das InEK übermittelt werden.  

Das InEK Datenportal ist im Internet zu finden unter: 

https://daten.inek.org/ 

Bei Fragen oder Anregungen zum Vorschlagsverfahren steht die folgende E-Mail-

Adresse zur Verfügung: 

Vorschlagsverfahren@inek-drg.de  

https://daten.inek.org/

